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Texte politique 

Rede von Bundespräsident Dr. Frank-Walter Steinmeier  

bei einer Veranstaltung mit der Deutschen Nationalstiftung am 28. Oktober 2022 in Berlin 

Jeder Mensch in unserem Land, der am 24. Februar aufwachte und die Bilder sah von 

Raketeneinschlägen in Kiew, von Panzerkolonnen auf ukrainischen Straßen, von der 

russischen Invasion auf breitester Front – jeder, der mit diesen Bildern erwachte, wusste: An 

diesem Morgen war die Welt eine andere geworden. 

[…] 

Jeder von Ihnen erinnert sich an diesen 24. Februar. Auch ich. Das Sirenengeheul, der dunkle 

Rauch über Kiew, die schrecklichen Bilder dieses Morgens, sie gingen und gehen mir unter 

die Haut. Und sie markierten das endgültige, bittere Scheitern jahrelanger politischer 

Bemühungen, auch meiner, genau diesen schrecklichen Moment zu verhindern. 

Der 24. Februar war ein Epochenbruch. Er hat auch uns in Deutschland in eine andere Zeit, in 

eine überwunden geglaubte Unsicherheit gestürzt: eine Zeit, gezeichnet von Krieg, Gewalt 

und Flucht, von Sorge vor der Ausbreitung des Krieges zum Flächenbrand in Europa. Eine 

Zeit schwerer wirtschaftlicher Verwerfungen, Energiekrise und explodierender Preise. Eine 

Zeit, in der unser Erfolgsmodell der weltweit vernetzten Volkswirtschaft unter Druck geraten 

ist. Eine Zeit, in der gesellschaftlicher Zusammenhalt, das Vertrauen in Demokratie, mehr 

noch: das Vertrauen in uns selbst Schaden genommen hat. 

Politik kann keine Wunder vollbringen. Niemand, auch kein Bundespräsident, kann in dieser 

zutiefst unsicheren Zeit alle Sorgen nehmen. Im Gegenteil: Ich glaube, dass viele der Sorgen 

berechtigt sind. Wir erfahren die tiefste Krise, die unser wiedervereintes Deutschland erlebt. 

Aber ich bin überzeugt: Wenn wir uns diesen Moment, diesen Epochenbruch bewusst 

machen, wenn wir uns einen Begriff machen von dem Zeitalter, das zu Ende gegangen ist, 

und dem neuen Zeitalter, das begonnen hat – dann, und nur dann, schärfen wir unseren Blick 

für das, was jetzt von uns verlangt ist, und ich bin sicher: Dann müssen wir dieser neuen Zeit 

nicht angstvoll oder gar wehrlos entgegensehen. 

Die Jahre vor dem 24. Februar waren für Deutschland eine Epoche im Rückenwind. Es waren 

Jahre, geprägt vom Glücksmoment der Deutschen Einheit, vom friedlichen Abzug der 

sowjetischen Truppen, vom Ende der Blockkonfrontation und dem Zusammenwachsen 

Europas. Es waren Jahre der Friedensdividende, von der wir Deutsche in der Mitte des 

vereinten Europas reichlich profitiert haben. 

[…] 
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Texte juridique 

ABKOMMEN 

zwischen der Europäischen Gemeinschaft und ihren Mitgliedstaaten einerseits und der 

Schweizerischen Eidgenossenschaft andererseits über die Freizügigkeit 

Die Schweizerische Eidgenossenschaft, einerseits 

und 

Die Europäische Gemeinschaft, andererseits 

nachstehend "Vertragsparteien" genannt - 

in der Überzeugung, daß die Freizügigkeit der Personen im Hoheitsgebiet der anderen 

Vertragspartei wesentlicher Bestandteil einer harmonischen Entwicklung ihrer Beziehungen 

ist, 

entschlossen, diese Freizügigkeit zwischen ihnen auf der Grundlage der in der Europäischen 

Gemeinschaft geltenden Bestimmungen zu verwirklichen - 

sind übereingekommen, folgendes Abkommen zu schließen: 

I. GRUNDBESTIMMUNGEN 

Artikel 1 

Ziel 

Ziel dieses Abkommens zugunsten der Staatsangehörigen der Mitgliedstaaten der 

Europäischen Gemeinschaft und der Schweiz ist folgendes: 

a) Einräumung eines Rechts auf Einreise, Aufenthalt, Zugang zu einer unselbständigen 

Erwerbstätigkeit und Niederlassung als Selbständiger sowie des Rechts auf Verbleib im 

Hoheitsgebiet der Vertragsparteien; 

b) Erleichterung der Erbringung von Dienstleistungen im Hoheitsgebiet der Vertragsparteien, 

insbesondere Liberalisierung kurzzeitiger Dienstleistungen; 

c) Einräumung eines Rechts auf Einreise und Aufenthalt im Hoheitsgebiet der 

Vertragsparteien für Personen, die im Aufnahmestaat keine Erwerbstätigkeit ausüben; 

d) Einräumung der gleichen Lebens-, Beschäftigungs- und Arbeitsbedingungen wie für 

Inländer. 

Artikel 2 

Nichtdiskriminierung 

Die Staatsangehörigen einer Vertragspartei, die sich rechtmäßig im Hoheitsgebiet einer 

anderen Vertragspartei aufhalten, werden bei der Anwendung dieses Abkommens gemäß den 

Anhängen I, II und III nicht aufgrund ihrer Staatsangehörigkeit diskriminiert. 

Artikel 3 

Einreiserecht 

Den Staatsangehörigen einer Vertragspartei wird das Recht auf Einreise in das Hoheitsgebiet 

der anderen Vertragspartei gemäß den in Anhang I festgelegten Bestimmungen eingeräumt. 

Artikel 4 

Recht auf Aufenthalt und Zugang zu einer Erwerbstätigkeit 

Das Recht auf Aufenthalt und Zugang zu einer Erwerbstätigkeit wird vorbehaltlich des 

Artikels 10 nach Maßgabe des Anhangs I eingeräumt. 
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Artikel 5 

Dienstleistungserbringer 

1. Unbeschadet besonderer Abkommen über die Erbringung von Dienstleistungen zwischen 

den Vertragsparteien (einschließlich des Abkommens über das öffentliche 

Beschaffungswesen, sofern es die Erbringung von Dienstleistungen umfaßt) wird einem 

Dienstleistungserbringer einschließlich Gesellschaften gemäß Anhang I das Recht 

eingeräumt, Dienstleistungen im Hoheitsgebiet der anderen Vertragspartei zu erbringen, deren 

tatsächliche Dauer 90 Arbeitstage pro Kalenderjahr nicht überschreitet. 

2. Einem Dienstleistungserbringer wird das Einreise- und Aufenthaltsrecht im Hoheitsgebiet 

der anderen Vertragspartei eingeräumt, sofern 

a) er gemäß Absatz 1 oder aufgrund eines in Absatz 1 genannten Abkommens zur Erbringung 

einer Dienstleistung berechtigt ist oder, 

b) falls die Voraussetzungen unter Buchstabe a nicht erfuellt sind, ihm von den zuständigen 

Behörden der betreffenden Vertragspartei eine Erlaubnis zur Erbringung einer Dienstleistung 

erteilt wurde. 

3. Natürlichen Personen, die Staatsangehörige eines Mitgliedstaates der Europäischen 

Gemeinschaft oder der Schweiz sind und sich nur als Empfänger einer Dienstleistung in das 

Hoheitsgebiet einer Vertragspartei begeben, wird das Einreise- und Aufenthaltsrecht 

eingeräumt. 

[…] 

 


